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Versorgungsbedarf 
=

Bedarfsgerechte Versorgung 

???



Bedarfsgerecht

… erscheint in 19 Paragraphen des SGB V. 

diese richten sich an die „gemeinsame Selbstverwaltung“, darunter den 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), die Zulassungsausschüsse oder die 
Landesausschüsse. 

Paragraph 70 SGB V (Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit): 
„Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben eine 
bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten 
zu gewährleisten. Die Versorgung der Versicherten muß ausreichend und 
zweckmäßig sein, darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten und 
muß in der fachlich gebotenen Qualität sowie wirtschaftlich erbracht 
werden […].“

https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.dtv.de%2F_cover_media%2F450b%2F9783423055598.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.dtv.de%2Fbuch%2Fsgb-v-recht-des-oeffentlichen-gesundheitswesens-5559%2F&docid=LeGBhhSAeCDBxM&tbnid=Idr4WYaow76dlM%3A&vet=10ahUKEwi1ttCatYviAhXMYVAKHa2wC08QMwgzKAAwAA..i&w=450&h=692&bih=452&biw=1506&q=sgb%20V&ved=0ahUKEwi1ttCatYviAhXMYVAKHa2wC08QMwgzKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Bedarfsgerecht

Und was ist nun bedarfsgerecht ?
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Bedarf



Bedarf

• Subjektiver Bedarf:
Annahme eines Versorgungsbedarfs durch Versicherten

• Objektiver Bedarf: 
medizinisch nachweisbare Erkrankung liegt vor 
und es gibt eine wirksame Behandlungsmöglichkeit 
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Robra BP. Versorgungsbedarf im Gesundheitswesen, Krankenhaus – Report 2018
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Versorgungsbedarf

§ 101 Absatz 1 Versorgungsgrad

„allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad in der 
vertragsärztlichen Versorgung“

Der G-BA hat den Auftrag dies in einer komplexen 
Bedarfsplanungs-Richtlinie umgesetzt
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Versorgungsbedarf

§ 87a Abs. 3 Behandlungsbedarf

Jede Kassenärztliche Vereinigung, die Landesverbände der 
Krankenkassen und die Ersatzkassen vereinbaren 
gemeinsam und einheitlich „den mit der Zahl und der 
Morbiditätsstruktur der Versicherten verbundenen 
Behandlungsbedarf“ als Punktzahlvolumen.

Der so prospektiv vereinbarte Behandlungsbedarf gilt 
gleichzeitig als „notwendige medizinische Versorgung“ 
gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1, d. h. er könnte auch eine 
Erhöhung des Beitragssatzes begründen. (Robra 2018)
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Versorgungsbedarf

„Bedarfsgerechte Versorgung“ in Deutschland wird also 
von den Körperschaften der gemeinsamen 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen festgelegt 
– de facto ausgehandelt – und damit konstruiert 

(Robra 2018)
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Mikroebene
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Mikroebene

§ 27 Absatz 1 Satz 1 SGB V
„Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie 
notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu 
lindern“. 
Diese Definition bindet den Versorgungsanspruch und damit den 
von der GKV abzudeckenden Bedarf an wirksame Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten und damit an einen zu erwartenden 
Nutzen der medizinischen Maßnahmen ein.
Versorgungsbedarf ist danach ein ausschöpfbares medizinisches 
Interventionspotenzial.



Mesoebene
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Versorgungsbedarf
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Versorgungsziele ? 



Versorgungsziele



Gelenkerkrankungen

Versorgungsziel:

Angemessene Versorgung 
von Patienten mit Gelenkproblemen 



Nicht eine absolute, abstrakte Anzahl von 

operative Eingriffen ist

“richtig” oder “falsch” : 

die einzelne OP-Indikation ist es !!



wenn OP-Indikation korrekt :

> Patient hat Anrecht auf OP + freie Entscheidung! 

wenn OP-Indikation unscharf :

> Primum nil nocere !

wenn OP-Indikation nicht korrekt : 

> OP = Körperverletzung !

Rückkehr zum patientenzentrierten System !































Herzlichen Dank !
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